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Trennung von Staat und Kirch

Zürich
Anfang Januar wurde der Bitwurf für ein neues Zürcher

Kirchengesetz vorgestellt. 5- bringt eine Bitflechtung zwischen
dem Saat und den von ihm anerkannten Kirchen, ohnedassihr
öffentlichrechtlicher Charakter aufgehoben wird. Der Saat
reduziere seinen gesetzgeberischen Zugriff auf die Kirchen auf
ein " M inimum" ,heisstesim Kommentar. Unteranderem sollen

die Kirchen die Kompetenz erhalten, das Ausländer- und das

Jugendlichen-Simmrecht einzuführen, wenn sie es wollen.
Zugleich wird die M öglichkeitgeschaffen, auch anderen religiösen

Gemeinschaften alsden bisherigen die staatliche Anerkennung

zu gewähren.
Vorallemaberwird dasneueKirchengesetzdie Finanzierung der
Kirchen auf eine neue Basis stellen. Zwar bleiben neben den
Seuem der M itglieder auch die Kirchensteuern der Unternehmen

und die staatlichen Zuschüsse. Die staatlichen Zahlungen
an die Kirchen bleiben, aber sie werden auf eine völlig neue
Grundlagegestellt. Die" historischen Rechtstitel", 1963 noch in

der Verfassung verankert, sollen verschwinden, stattdessen
sollen die Kirchen künftig für ihre Leistungen im
gesamtgesellschaftlichen hteresseerrtschädigtwerden. EneSudiehat
vor anderthalb Jahren enechnet, dass die beiden grossen
Landeskirchen in den Bereichen Soziale^ Bildung, Kultur, räumliche

Sifrastrukturund Denkmalpflege solche Leistungen erbringen,

die über 150 M illionen Franken jährlich ausmachen, " bei

weniger strenger Seht" sogar 200 M illionen. Vom Saat erhalten

die beiden Kirchen heute50 M illionen,wobei der Löwenanteil

- mehralsvier Fünftel - auf die Reformierten entfällt. Bei den
50 Millionen jährlich soll es auch in Zukunft bleiben; der
Kantonsrat würde jeweils einen Beitrag für sechs Jahre bewilligen.

Doch Rechtfertigung für die Zahlungen wären künftig die

Leistungen der Kirchen, nicht mehr historischeAnsprüche, und
das Geld würde anders auf die drei Kirchen verteilt. Bitscheidend

für die Höhe der Zuwendungen soll die Mitgliederzahl
werden. Das bedeutet eine Verschiebung zu Lasten der
reformierten und zu Gunsten der katholischen Kirche: Satt mehrals

40 dürften die Reformierten künftig nur noch knapp 30 M illionen

vom Saat bekommen, während derAnteil der Katholiken

entsprechend steigen würde.
Die kirchlichen Leistungen im gesamtgesellschaftlichen Interesse

sollen auch Legitimation für die
Kirchensteuernderjuristischen Personen sein,
dadieseebenso davon profitierenwieder
Rest der Gesellschaft. Damitwürden den
Kirchen auch die 65 Millionen Franken

bleiben, die sie bisher aus dieser Quelle
erhalten haben. Allerdings: Seuem
juristischer Personen dürfen nicht für kultische

Zwecke verwendet werden. Als
Alternative schlägt der Bitwurf eine kantonale

Zuschlagssteuer vor, bezeichnet diese

aber klar als schlechtere Lösung.
DieVernehmlassung dauertbisBideJuni,
ein Volksentscheid soll noch vor dem
Frühling 2003 stattfinden.
Die Stellungnahme der FVS wird erarbeitet

und zu gegebenerZeit im FREDENKER

publiziert.
Quellen: TA, NZZ, 13.01.01

Basel
Ja Kanton Basel-Sadt solle die Kirchensteuer abgeschafft und
durch einevon sämtlichen natürlichen und juristischen Personen

zu entrichtende " M andatssteuer" ersetzt werden. Diesen

Vorschlag unterbreitet dem Verfassungsrat die für
Religionsgemeinschaften zuständige Kommission. Begründet wird ein
solcher Systemwechsel insbesondere damit, dass die Kirchen

mit der heutigen Kirchensteuer "n beträchtlichem Ausmassf'

auch gemeinnützige Leistungen finanzierten,dienichtnur ihren

Mitgliedern (und Seuerpflichtigeni sondern einer weiteren
Öffentlichkeit zugute kommen. Die Kirchensteuer habe damit
zum Teil den Charakter einer Gemeinschaftssteuer, von der die
Öffentlichkeit profitiere und dieden Saatentlaste.AusderSeht
der Kirchenmitglieder könne es als stossend empfunden werden,

dass nur sie, nicht aber alle natürlichen und juristischen
Personen neben der Gemeinde-, Kantons- und Bundessteuer
eine zusätzliche Gemeinschaftssteuer zu entrichten haben.
NachAnsichtderKommissionliessedieBnfühnjngderMandats-
steuer auch erwarten, dass die Austrittswelle, die auch den
Kirchen in Basel seit Jahrzehnten zu schaffen macht und eine
finanzielle Auszehrung beschert, abebbe. Denn die
Kirchensteuersei einedervielfältigen Ursachen fürdenstarken M itglieder-
rückgang. Nach den Vorstellungen der Kommission wären die

Steuerpflichtigen frei,dieM andatssteuereineröffentlichrechtlich
anerkannten Religionsgemeinschaft On Basel sind diesdie evan-
gelisch-reformierte, die römisch-katholische und die
christkatholische Kirche sowie die israelitische Gemeinde^ einem
öffentlich anerkannten Hilfswerk oder einem Sozialfonds des

Saates zukommen zu lassen. Möglich soll auch die Verteilung
auf zwei "mandatsfähige" listitutionen sein. Die Mandatssteuer

hätte staatsquotenneutral zu sein, das heisst, die dem
Saat allenfalls zusätzlich zumessenden Mittel sollen durch

Bitlastungen bei der Kantonssteuer kompensiert werden. Zur

Bhöhung derAkzeptanz der M andatssteuer regt die Kommission

einen Seuersatz an, der tiefer ist als die heutigen
Kirchensteuersätze. Die Kirchen wären berechtigt, zusätzlich

eine M itgliedersteuerzu erheben,wenn sie ihreAufwendungen
ausder Mandatssteuer nicht decken können.
Quelle: NZZ, 16.01.2001

" Die Schöpfungsgeschichte mit der Evolution gleichsetzen istwieden Storch mit Sexvergleichen."
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